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Streit wegen Stadionbeleuchtung
Zwischen der Stadt und demFCWil hängt
wegen einer Busse der Haussegen schief. 25

Verband schaltet sich ein
Wil Der Verband «Rassekaninchen Schweiz» zeigt sich alarmiert. Es sei nicht rechtens, dass die StadtWil den Vertragmit demKaninchen-

züchter Josef Eicher gekündigt habe, sagt dessen Präsident. Dies will er den Behördenmitgliedern heute an fünf Punkten aufzeigen.
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Heute früh reist Peter Iseli nach
Wil. Der Präsident des Verbands
«Rassekaninchen Schweiz» will
mit dem Stadtrat reden. Er ist
nicht einverstanden damit, dass
die Behörden den Pachtvertrag
mit Kaninchenzüchter Josef
Eicher gekündigt haben. Seit
mehreren Jahren führt Eicher
eine Anlage mit Einzeltierhal-
tung auf einem städtischen
Grundstück unterhalb des Spi-
tals. Diese entspricht zwar den
Mindestanforderungen nach
Tierschutzgesetz, nicht aber
einer artgerechten Haltung von
Kaninchen. Die Stadt hat den
Pächter imMai aufgefordert, sei-
ne Kaninchenanlage bis 31. Au-
gust soumzubauen,dassdieTie-
rekünftig inderGruppe seinkön-
nen und ganzjährigen Freilauf
geniessen. Dieser Auflage kam
Eicher nicht nach, was zur Kün-
digung des Vertrags führte.

Das Vorgehen der Stadt ent-
behre jeglicher gesetzlicher

Grundlage, ist Peter Iseli über-
zeugt. Bei einem Treffen mit
Stadtrat Daniel Stutz und Stadt-
präsidentin Susanne Hartmann
wirderdasgemässeinemSchrei-
ben an fünf Punkten aufzeigen.

«GrosseEmotionen»bei
Kaninchenzüchtern

Auf Anfrage sagt der Verbands-
präsident, er wolle aus Gründen
der «Fairness und der Lösungs-
orientiertheit»nochnicht insDe-
tail gehen.Dazu zeigt er sich erst
nach demGespräch bereit.

Aus Sicht von Peter Iseli hat
der Wiler Stadtrat mit seiner
Handlung nicht nur eine
«menschliche Tragödie» ausge-
löst, sondern auch massgeblich
dazu beigetragen, dass «die Öf-
fentlichkeit falsch über die Tier-
haltungorientiert»wird.DerFall
Wil habebeiKaninchenzüchtern
in der ganzen Schweiz «grosse
Emotionen» ausgelöst, schreibt
Iseli. AmTelefonergänzt er: «Sie
haben Angst, dass das Beispiel
ausWil jetzt auchananderenOr-
ten Schulemacht.»

Nachgefragt

«Die Stadt kannmehr verlangen als das gesetzlicheMinimum»
DieStiftung«Tier imRecht»be-
schäftigt sich mit juristischen
Fragen rundumsTier.Eines ihrer
Themengebiete ist das «Tier im
Mietrecht».VanessaGerritsen,
Juristin und stellvertretende Ge-
schäftsleiterin von «Tier im
Recht», gibt eine Einschätzung
zumFall derKaninchenanlage in
Wil.

Frau Gerritsen, die Anlage
des Kaninchenzüchters in Wil
entspricht den Mindestanfor-
derungen nach Tierschutzge-
setz. Kann die Stadt als Ver-
pächterin Zusatzvorschriften
machen?
Privatrechtlich gesehen liegt es
durchaus im Rahmen der – im
Allgemeinen sehrweitgehenden
–Vertragsfreiheit, entsprechende

Auflagen für ein Mietverhältnis
zu bestimmen. Die Grenzen lie-
gendort,wo IllegalesoderSitten-
widriges gefordert oder wo zu
stark in die persönliche Freiheit
eingegriffenwird. Innerhalbdie-
ser Schrankendarf einVermieter

aber vertraglich festhalten, was
ihmwichtig ist. Im vorliegenden
Fall ist es allerdings die Stadt als
öffentlich-rechtlicherAkteur, die
den Pachtvertrag mit Vorgaben
verknüpft – dies kann sienur tun,
wenn sie privatrechtlich auftritt
und es sich um die Verwaltung
von Finanzvermögen handelt.
Klar ist, dass die Stadt an das
Gleichbehandlungsgebot undan
das Willkürverbot gebunden ist.
Willkür liegt im Fall Wil sicher
nicht vor:DerTierschutz liegt im
öffentlichen Interesse, und die
Stadt kann sich durchaus zum
Ziel setzen, mit gutem Vorbild
voranzugehen und in ihrem Ein-
flussbereichmehr als das gesetz-
liche Minimum zu verlangen.
Hinsichtlich der Gleichbehand-
lung wäre zu prüfen, ob andere

Tierhalter Pachtverträgemit der
Stadt haben, und ob dort allen-
falls ähnliche Auflagen gemacht
werden. Dabei ist allerdings zu
beachten,dassGleichesmitGlei-
chemzuvergleichen ist respekti-
ve, dass grosse Unterschiede in
der eidgenössischen Tierschutz-
gesetzgebung hinsichtlich der
Anforderungen bei verschiede-
nen Tierarten bestehen.

Die Stadt hat den Kaninchen-
züchter im Mai aufgefordert,
seine Anlage bis Ende August
artgerecht zu gestalten – auf
Gruppenhaltung und ganz-
jährigen Freilauf. Ist diese
rund dreimonatige Frist
angemessen?
DreiMonate sind jenachVoraus-
setzungen und vor dem Hinter-

grund, dass womöglich kleinere
bauliche Anpassungen notwen-
dig sind, allenfalls zu knapp.Das
können wir jedoch ohne nähere
Informationen nicht beurteilen.
Grundsätzlich befürworten wir
angesichts der Wichtigkeit der
genannten Auflagen – immerhin
geht es umelementarsteBedürf-
nisse von Lebewesen – den
Standpunkt, die Fristen nicht zu
grosszügiganzusetzen.Verlänge-
rungen können bei guten Grün-
den immer beantragt werden.

Gemäss «Kleintiere Schweiz»
führt die Gruppenhaltung von
Kaninchen zu Problemen wie
beispielsweise Rangkämpfen.
Das würde doch gegen eine
Gruppenhaltung sprechen,
oder wie sehen Sie das?

Die Gruppenhaltung von Kanin-
chen ist tatsächlich eineHeraus-
forderung,weilAggressionenbei
diesen Tieren auf engem Raum
durchaus vorkommen. Kanin-
chen sind jedoch unbestritten
auch hochsoziale Tiere. Für eine
artgerechteHaltung sindder So-
zialkontakt und auch beispiels-
weise eine Grabmöglichkeit aus
wissenschaftlicher Sicht daher
unverzichtbar. Die Frage ist also
nicht, obmanausTierschutzsicht
eine Gruppenhaltung befürwor-
ten soll, vielmehr ist es lediglich
eine Frage des Raums und der
Struktur, die den Tieren zur Ver-
fügung gestellt wird. Die Grup-
penhaltung ist bei Kaninchen
unter den entsprechenden Vor-
aussetzungen problemlos mög-
lich. (uam)

Vanessa Gerritsen, Juristin und
stellvertretendeGeschäftsleiterin
bei «Tier im Recht». Bild: PD

Die Vorgeschichte

Mehrere Jahre lang betrieb der
Rickenbacher Josef Eicher auf
einem Grundstück der Stadt Wil
unterhalb des Spitals eine Kanin-
chenanlagemit Einzeltierhaltung.
Vor kurzem hat die Stadt den
Pachtvertrag mit ihm gekündigt,
weil Eicher die Ställe nicht auf art-
gerechte Haltung umgebaut hat.
Den Stein ins Rollen brachte ur-
sprünglich der Verein gegen Tier-
fabriken (VgT). Dieser kritisierte
das «Kaninchengefängnis» auf
städtischem Boden und forderte
den damaligen Stadtrat Marcus
Zunzer zum Handeln auf. Weil
nichts geschah, startete der VgT
nebenKundgebungen undweite-
ren Aktionen eine Abwahlkampa-
gne gegen denDepartementsvor-
steher Bau, Umwelt und Verkehr.
Bei den Stadtratswahlen 2016
wurde Zunzer nicht mehr in sei-
nem Amt bestätigt. Sein Nachfol-
ger Daniel Stutz hat den Fall nun
neu angepackt. (uam)

Fast überall einAnstieg, aber dennochunter demDurchschnitt
Region Die Steuerkraft pro Einwohner hat in den vergangenen fünf Jahren in denmeistenGemeinden der RegionWil zugenommen.

Trotzdem liegen dieWerteweiterhin unter den kantonalenMitteln – sowohl auf St.Galler wie auch auf Thurgauer Boden.

Es ist eingutesZeichen,wenndie
Steuerkraft ansteigt.Denndamit
wird eine hohe Finanzkraft der
Steuerzahler angezeigt. Und tat-
sächlich: In den vergangenen
fünf Jahren ist die Steuerkraft in
denmeistenGemeindenderRe-
gionWil gestiegen. 2016unange-
fochtener Spitzenreiterwar Zuz-
wil mit 2662 Franken pro Ein-
wohner. Das sind um über 1200
Frankenmehralsbei Schlusslicht
Neckertal, das 1428Frankenaus-

weist. Zuzwil hat indieser Statis-
tik mittlerweile auch Wil abge-
hängt,wodieSteuerkraft proEin-
wohner inden letzten fünf Jahren
nahezu konstant bei rund 2350
Franken geblieben ist. Noch vor
fünf Jahren hatte Wil gegenüber
Zuzwil knapp dieNase vorn. An-
zumerken ist aber, dass inWil in
der Zwischenzeit das weniger
steuerkräftigeBronschhofenein-
gemeindetworden ist. ImHinter-
thurgau ist Eschlikon mit 2055

Franken die steuerkräftigsteGe-
meinde.

Nicht alleKommunenhaben
in den letzten fünf Jahren zuge-
legt. Am markantesten ist der
Rückgang laut den statistischen
Erhebungen des Kantons Thur-
gau inBettwiesen,wodieSteuer-
kraft innerhalbeineshalben Jahr-
zehnts umüber 300Frankenauf
1577 gesunken ist.

Vergleicht man die Zahlen
mit den kantonalen Werten, so

sind sie unterdurchschnittlich.
DerWahlkreisWil liegtmit 2051
Franken um 74 Franken unter
dem Kantonsmittel, der Bezirk
Münchwilenhinktmit 1834Fran-
ken um 161 Franken hinterher.
Die Steuerkraft ergibt sich aus
dem Total aller Steuern der na-
türlichen Personen, dividiert
durch die Anzahl Einwohner.
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Nimmt man die Steuerkraft pro Einwohner als Indikator, geht es der
RegionWil finanziell gut. Bild: Gabriele Putzu/Keystone

Kaninchenzüchter Josef Eicher muss das Areal mit seinen Ställen räumen. Bild: Andrea Häusler
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